
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
COVID-Krisensituation, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Corona-Krise: Was änderte sich bei Einkommen-
steuer und Umsatzsteuer? Teil 2

Steuern im Bild, Teil 255
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•  Bestimmte Zuwendungen zur Bewältigung der COVID-19- 
Krisensituation sind von der Einkommensteuer befreit. 
Dies betrifft Zuwendungen aus dem Krisenbewältigungs-
fonds, aus dem Härtefallfonds und aus dem Corona-Krisen-
fonds sowie vergleichbare Zuwendungen der Länder, 
 Gemeinden und gesetzlichen Interessensvertretungen.

•  Das Pendlerpauschale wird auch bei COVID-19-Kurzarbeit 
(aktuell bis 31. Dezember 2020), vorübergehender Tele-
arbeit und Dienstverhinderung weiter gewährt. Ebenso 
sollen Zulagen und Zuschläge, die im laufenden Arbeits-
lohn, der an den Arbeitnehmer im Fall einer Quarantäne, 
Telearbeit bzw. Kurzarbeit aufgrund der COVID-19-Krise 
weitergezahlt wird, weiterhin steuerfrei behandelt 
werden dürfen.

 •  Bonus und Zulagen bis zu 3.000 Euro, die 2020 
an  Beschäftigte für ihren Einsatz während 
der Corona-Krise gewährt werden, sind 
von der Einkommensteuer befreit.


